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BEGRUNDUNG

HINTERGRUND

e Grindeund Zielsetzung

Im WeiBbuch ,,Die europiische Verkehrspolitik bis 2010 - Weichenstellung fiir die Zukunft*'
wird festgestellt, dass nunmehr, nachdem der Straengiiterverkehr voll dem Wettbewerb
geoffnet worden ist, das Fehlen einer harmonisierten Kraftstoffbesteuerung offensichtlich
immer mehr zu einem Hindernis fiir ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes wird.
Daher miisse das Steuersystem unbedingt kohdrenter gestaltet werden, indem der Kraftstoff
fiir den gewerblichen Stralenverkehr einheitlich besteuert wird, um so den Binnenmarkt
abzurunden. Jedoch hat sich gezeigt, dass eine vollstindige Harmonisierung der Abgaben auf
gewerblich genutztem Gasol politisch und wirtschaftlich nicht die addquate Antwort ist.

Es sei daran erinnert, dass 2002 ein erster Vorschlag zur Besteuerung von Gasol — im
allgemeinen als Dieselkraftstoff® bezeichnet - fiir gewerbliche Zwecke vorgelegt wurde®. Der
Vorschlag wurde im Zusammenhang mit der Uberpriifung (,,screening®) der noch im
Gesetzgebungsverfahren befindlichen Vorschlige® zuriickgezogen. Die Kommission hatte
jedoch bereits angekiindigt, sie werde im Lichte der Ergebnisse einer umfassenden
Folgenabschétzung erneut priifen, ob gesetzliche Initiativen erforderlich sind.

In ihrer jliingsten Mitteilung an Rat und Européisches Parlament (KOM(2006) 314 vom
22.06.2006, "Fiir ein mobiles Europa - nachhaltige Mobilitit fiir unseren Kontinent",
Halbzeitbilanz zum Verkehrswei3buch der Europdischen Kommission von 2001) wies die
Kommission darauf hin, sie "werde prifen, wie UbermaRige Unterschiede bel der Hohe der
Kraftstoffbesteuerung abgebaut werden kénnen". Daneben betonte sie, dass "Verkehrspolitik
auf der Basis gemeinsamer Ziele eng mit Energiepolitik verzahnt ist: Verringerung von CO2-
Emissionen und der Abhangigkeit der EU von der Einfuhr fossiler Kraftstoffe™ und fiihrte
weiter aus, dass "internationale Umweltverpflichtungen, einschliefflich derjenigen nach dem
Kyoto-Protokall, in die Verkehrspolitik einzubeziehen sind.”

In ihrer Mitteilung ,Aktionsplan fiir Energieeffizienz: Das Potenzial erschliefen*
(KOM(2006)545) bekriftigte die Kommission ihre Absicht, 2007 eine Sonderregelung fiir die
Gasolbesteuerung vorzulegen, durch die liberméBige Unterschiede zwischen der Besteuerung
in den Mitgliedstaaten reduziert werden, so dass sich durch Einddmmung des
,» Lanktourismus* die Energieeffizienz im Speditionsgewerbe erhdht.

Vorliegender Vorschlag zielt daher darauf ab, die Wettbewerbsverzerrungen im
Zusammenhang mit dem Verbrauchsteuergefdlle, das sich nachteilig auf die
Guterverkehrsmarkte auswirkt, abzubauen. Dies bewirkt gleichzeitig eine Foérderung

! KOM(2001) 370 vom 12.9.2001.

Der Begriff Gasdl zu gewerblichen Zwecken wurde gewéhlt, weil er der offiziellen Bezeichnung in der

einschlidgigen Ziffer der KN entspricht.

} Vorschlag fiir eine Richtlinie des Rates zur Anderung der Richtlinie 92/81/EWG und der Richtlinie
92/82/EWG zur Schaffung einer Sonderregelung fiir die Besteuerung von Gasdlkraftstoff fiir
gewerbliche Zwecke und zur Anndherung der Verbrauchsteuern auf Benzin und Gasolkraftstoff
(KOM(2002) 410 vom 24.07.2002).

N KOM(2005) 462 vom 27.09.2005.

> Europdischer Rat, 23. und 24. Mirz 2006
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von Wachstum, Beschaftigung und Wettbewer bsfahigkeit, insbesondere dadurch, dass
die Vorteile des Binnenmarktes besser genutzt werden kénnen. DarUber hinaus steht
der Vorschlag im Einklang mit den gemeinsamen Zielen in der Verkehrspolitik und
wird einen verbesserten Schutz der Umwelt bewirken. Schlief3lich entspricht er voll den
Grundsatzen fur die Erhebung von Verbrauchsteuern, die in der Mitteillung der
Kommission " Steuer politik in der Europaischen Union - Prioritaten fur die kommenden
Jahre™, niedergelegt sind. Der Vorschlag wird vorgelegt, ohne die Ergebnisse der
mittelfristigen Uberpriifung der Energiesteuerrichtlinie vorwegzunehmen, die im Jahre
2008 ansteht.

e Allgemeiner Hintergrund

Kraftstoff (einschlieBlich Steuern) macht durchschnittlich zwischen 20 und 30 % der
Betriebskosten im  Stralenspeditionsgewerbe aus. Da 30 bis 60%  des
Tankstellenabgabepreises fiir Gasolkraftstoff auf die Verbrauchsteuer (ohne Mehrwertsteuer)
entfallen, stellt diese zwischen 6 und 18 % der Betriebskosten eines Speditionsunternehmens
dar. Auf einem liberalisierten Markt mit schdrferem Wettbewerb wirken sich Unterschiede bei
den Betriebskosten, die sich aus den nationalen Steuern und sonstigen Abgaben ergeben,
heutzutage stérker aus.

Hierfir gibt es einen einfachen Grund: GroBe LKW haben Tanks mit grof3er
Aufnahmekapazitdt, so dass sie mit einer einzigen Tankfiillung zwischen 1500 und 3000 km
fahren konnen, das bedeutet in der Praxis, dass international titige oder in Grenzndhe zu
einem Niedrigsteuerland liegende Spediteure eine als Tanktourismus bezeichnete Art der
Steuerplanung betreiben: Sie nutzen die ganz erheblichen Unterschiede zwischen den
nationalen Verbrauchsteuern auf Gasolkraftstoff, indem sie in Mitgliedstaaten mit den
niedrigsten Steuern tanken.

Die erste negative Folge dieses "steuerindizierten Planungsverhaltens" besteht darin, dass
Wettbewer bsver zerrungen auf den Transportgewerbemarkten entstehen, da nicht alle
Marktteilnehmer aufgrund der Reichweite threr LKW, des Umfangs ihrer Tatigkeit oder der
Entfernung zwischen ihrem Hauptsitz und der Grenze zu einem Niedrigsteuerland die
gleichen Moglichkeiten zum Einkauf niedrig besteuerten Kraftstoffs geniefen. Wegen des
scharfen Wettbewerbs auf dem StraBlengiiterverkehrsmarkt wirken sich die genannten
Wettbewerbsverzerrungen auf die nationalen Marktanteile aus. In einer vom franzdsischen
Verkehrsministerium durchgefiihrten Studie iiber den bilateralen Straengiiterverkehr wurde
festgestellt, dass sich die Marktanteile auf dem europdischen Markt von 1997 bis 2001
erheblich verschoben haben’. So nahm der Marktanteil von Spediteuren aus Luxemburg und
Osterreich zu und liegt jetzt jeweils iiber dem der meisten anderen Mitgliedstaaten, wiihrend
das Vereinigte Konigreich auf allen Mirkten einen Verlust zu verzeichnen hatte. Die Studie
gelangte zu dem Schluss, dass die Entwicklung zwischen 1997 und 2001 zu zwei Dritteln drei
Faktoren zugeschrieben werden kann: Unterschiedliche Gasolbesteuerung, Unterschiede in
der Einkommensteuer und eine unterschiedliche Lohnentwicklung zwischen zwei
vorgegebenen Lindern. Dabei erschien die unterschiedliche Gasolbesteuerung als wichtigste
Determinante, die allein zu etwa 40 % die beobachteten Marktanteilsverdnderungen
verursacht.

6 Kom (2001) 260, vom 23. 5. 2001

BIPE (2005), Evaluation des conséquences de la hausse du prix du gazole sur les entreprises de
transport routier de marchandises, vom Verkehrsministerium (Ministére des Transports, de
I'Equipement, du Tourisme et de la Mer) durchgefiihrte Studie.
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Tanktourismus wirkt sich auch negativ auf die Umwelt aus, wenn er zu Umwegfahrten fiihrt.
Als rational handelnde Wirtschaftsbeteiligte werden die Fahrer Gasodlpreisunterschiede soweit
irgend moglich ausnutzen und in dem Mitgliedstaat tanken, in dem es unter Beriicksichtigung
der damit verbundenen Zusatzkosten (Stralenmaut, Kraftstoff- und Zeitaufwand, Stau- und
Unfallrisiken usw.) am billigsten ist. Solange die Fahrer einfach nur die Gelegenheit nutzen,
Lunterwegs® zu tanken, ohne dabei Umwege zu fahren, handelt es sich nur um eine
Verlagerung des Verbrauchs, der auf jeden Fall in dem einen oder anderen Mitgliedstaat
stattgefunden hétte, wobei allerdings ein gewisser zusitzlicher Verbrauch ( einschlielich
Emissionen ) anzunehmen ist, da geringere Kraftstoffkosten aufgrund Steuervermeidung die
Nachfrage anregen. Wihlen die Fahrer dagegen bewusst ldngere Routen, um das Preisgefille
zwischen nationalen Verbrauchsteuern auszunutzen, so wirkt sich das auch in der
Gesamtbilanz negativ auf die Umwelt aus, da langere Strecken zuriickgelegt werden.

Michaelis (2003)° zeigte, dass in Deutschland Fahrer von mit Gasol betriebenen Fahrzeugen
bereit sind, fiir jeden Eurocent Preisunterschied gegeniiber einem Nachbarland zwei bis vier
Zusatzkilometer zu fahren. Bei dem 2003 zwischen Deutschland und den Nachbarlindern
bestehenden Preisgefille ergibt sich dadurch eine durchschnittliche Strecke von rund 30 bis
35 Zusatzkilometern. Eine Studie iiber die Niederlande aus dem Jahr 1990 kam zu dem
Schluss, dass bei einem Preisgefille von 0,14 bis 0,16 ECU pro Liter gegeniiber Belgien und
Deutschland 10 Millionen zusétzliche Kilometer gefahren wurden, um jenseits der Grenze
den Tank zu fiillen’.

Tanktourismus fithrt des weiteren zu Einbuf3en bel den Haushaltsmitteln der
Mitgliedstaaten, die eine relativ hohe Verbrauchsteuer auf Gasdl erheben. In
Deutschland gelangte die Schmid Traffic Service GmbH zu der Schitzung, dass die
Einnahmeverluste bei Verbrauchsteuern auf Mineralol, die im Jahr 2004 aus
Tanktourismusfahrten (bei gewerblich genutztem Gasol) entstanden, 1,915 Mrd. EUR
betrugen. Insgesamt ist der Aufkommensverlust noch héher, ndmlich 3,6 Mrd. EUR jéhrlich
(denn Einbuf3en treten nicht nur bei der Mineraldlsteuer, sondern auch bei der Mehrwertsteuer
und der Verbrauchsteuer auf Zigaretten ein, da auch weniger Mehrwertsteuer anfillt und
weniger Zigaretten an Tankstellen verkauft werden).

e Bestehende Regelungen im Bereich des Vorschlags

Die Ratsrichtlinie 2003/96/EG vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und
elektrischem Strom (kurz: Energiesteuerrichtlinie)'® regelt, welche steuerbaren Erzeugnisse
ihr unterliegen, bei welchem Verwendungszweck sie zu versteuern sind und welche
Mindeststeuerbetrige fiir die einzelnen Erzeugnisse gelten, je nachdem, ob sie als
Kraftstoff/Treibstoff, fiir bestimmte industrielle oder gewerbliche Zwecke oder zum Heizen
verwendet werden. Bei Gasolkraftstoff und unverbleitem Benzin ist nur die Struktur der
Verbrauchsteuer in der Gemeinschaft harmonisiert; es gelten folgende Mindeststeuerbetréige:

In EUR je 1000 | 1. Januar 2004 1. Januar 2010

Michaelis (2003) Tanktourismus — eine Szenarioanalyse, In: Zeitschrift fiir Verkehrswissenschaft.
Effects at the border of a petrol tax increase on 1 January 1990, P. M. Blok and A. P. Muizer,
Nederlands Economisch Instituut, TK 1990-1991, 21.665 Nr 3, Rotterdam.

10 ABI. L283 vom 31.10.2003, S. 51, zuletzt gedndert durch Richtlinie 2004/75/EG (ABI. L 157 vom
30.04.2004, S. 100).
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Unverbleites Benzin 359 359

Gasolkraftstoff (Diesel) 302 330

Die Energiesteuerrichtlinie gibt den Mitgliedstaaten auBlerdem die Moglichkeit, fiir
gewerblich genutzten Gasdlkraftstoff ein spezifisches Besteuerungsniveau einzufiihren
(Entkoppelung), sofern die Mindeststeuerbetridge eingehalten werden und der Steuersatz fiir
gewerblich genutztes Gasol nicht unter den am 1. Januar 2003 geltenden Steuerbetrag absinkt.

Nach Artikel 7 Absatz 4 der Energiesteuerrichtlinie konnen die Mitgliedstaaten ferner einen
ermifBigten Steuersatz anwenden, der unter dem am 1. Januar 2003 geltenden nationalen
Steuerbetrag liegt (sofern die gemeinschaftlichen Mindeststeuerbetridge eingehalten werden),
wenn sie ndmlich Stralenbenutzungsgebiihren einfiihren und die Gesamtsteuerlast
weitgehend gleich bleibt. De facto besteht diese Mdglichkeit jedoch nur fiir das Vereinigte
Konigreich, welches als einziger Mitgliedstaat die zusitzliche Voraussetzung erfiillt, dass der
am 1. Januar 2003 fiir Gasolkraftstoff geltende nationale Steuerbetrag mindestens doppelt so
hoch ist wie der am 1. Januar 2004 geltende Mindeststeuerbetrag.

Die letztgenannte Voraussetzung hat sich besonders wettbewerbsverzerrend ausgewirkt, da
sie das steuerpolitische Zusammenspiel zwischen den Mitgliedstaaten in Richtung eines
Abbaus des Steuergefilles gehemmt hat. Die Mitgliedstaaten (mit Ausnahme des Vereinigten
Konigreichs), die hoher besteuern als 2003, haben, wenn sie bei der Besteuerung zwischen
gewerblich und nicht gewerblich genutztem Gasol differenzieren wollen, nur die Moglichkeit,
den fiir den nicht gewerblichen Verkehr geltenden Steuersatz heraufzusetzen. Dies kann unter
der Annahme, dass alle anderen Faktoren gleich bleiben, nicht dazu beitragen, das
gegenwirtig zwischen den Mitgliedstaaten bestehende Besteuerungsgefille bei gewerblich
genutztem Gasol zu verringern, sondern wiirde blo3 das Gefille bei der Besteuerung von
Gasol fiir nicht gewerbliche Zwecke erhdhen, was wiederum zu mehr Tanktourismus privater
Kraftfahrzeuge fithren konnte. In Wirklichkeit haben also die Lander, die bereitsim Jahre
2003 hoch besteuerten, im Rahmen der gegenwartigen Regelung keinen Spielraum zur
Verringerung der bestehenden Verzerrungen.

e Koharenz mit anderen Strategien und Zielen der EU

Um die Verkehrsteilnehmer stirker den tatsichlichen Kosten auszusetzen und die
Preisstruktur zu dndern, wird im Wei3buch ,,Die europdische Verkehrspolitik bis 2010:
Weichenstellungen fiir die Zukunft™ auf zwei weitere mogliche Maflnahmen hingewiesen:

— Harmonisierung der Mindestklauseln in den Vertrdgen iiber Verkehrstatigkeiten, so dass
bei Kostensteigerungen (z.B. bei einer Erhohung des Kraftstoffpreises) die Tarife
angepasst werden konnen, und

— Festlegung gemeinsamer Grundsétze fiir Infrastrukturabgaben durch die verschiedenen
Verkehrstriger.

Die erste Mallnahme wurde im Rahmen einer umfassenden Folgenabschétzung im Jahre 2005
bewertet. Es wurden fiinf alternative Optionen identifiziert''; auf der Grundlage einer ersten

H Keine Anderung der verkehrspolitischen Strategie, Anderung der Verordnung 4058/89/EWG,

Harmonisierung der Kraftstoffbesteuerung, Einfithrung von Preisversicherungen, Regelungen, durch die
Outsourcing-Praktiken behindert werden.
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Bewertung wurden dann weitere Analysen auf der Grundlage folgender drei Grundkonzepte
durchgefiihrt: i) Anderung der Verordnung 4058/89/EWG', ii) keine Strategieinderung, iii)
Harmonisierung der Kraftstoffbesteuerung mit Mindestklauseln in den Vertrigen. Im
Anschluss an die Ergebnisse der Folgenabschitzung sah sich die Kommission ermutigt, eine
Sonderbesteuerungsregelung fiir gewerblich genutztes Gasol vorzuschlagen.

In Bezug auf Infrastrukturabgaben soll die Kommission bis Juni 2008 nach Priifung aller
Optionen und unter Beriicksichtigung aller Kosten im Zusammenhang mit Umwelt, Lirm,
Uberlastung der Verkehrswege und Gesundheitsbelastung einen allgemeingiiltigen Rahmen
fiir die Bewertung der externen Kosten aller Verkehrstrager vorschlagen, der fiir die kiinftige
Berechnung von Infrastrukturabgaben als Grundlage dienen kénnte'. Die vorgeschlagene
Initiative beriicksichtigt mdgliche kiinftige Entwicklungen bei Infrastrukturabgaben, denn sie
bietet den Mitgliedstaaten mehr Flexibilitit bei der Erhebung sowohl von Verbrauchsteuern
als auch von Stralenbenutzungsgebiihren und tragt gleichzeitig dazu bei, Doppelbesteuerung
und zusitzliche Belastungen fiir die Wirtschaftsbeteiligten zu vermeiden.

K ONSULTIERUNG DER BETEILIGTEN UND FOLGENABSCHATZUNG
e Konsultierung der Beteiligten

Methode, wichtigste Zielgruppen und allgemeines Profil der Befragten

Am 20. Juli 2006 wurde auf der Webseite der Kommission ein Fragebogen verdffentlich, mit
dem die Allgemeinheit aufgefordert wurde, zu der Diskussion beizutragen, sachbezogene
Beitrdge zu liefern und die Kommissionsdienststellen dabei zu unterstiitzen, ihre Politik in
Bezug auf gewerblich genutzten Gasolkraftstoff zu entwickeln. Beitrdge wurden bis zum
30. September 2006 angefordert. Parallel hierzu iibermittelte die Kommission detailliertere
Fragebogen an die Vertreter der Hauptbeteiligten (die internationalen und nationalen
Giiterverkehrsverbinde, die Fahrzeugherstellerverbénde und die
Mineraldlwirtschaftsverbinde). Es gingen insgesamt 52 externe Beitrdge ein. Hiervon kamen
37 von nationalen Verbidnden oder Vereinigungen, sieben von europidischen oder
internationalen Gremien, sieben von Unternehmen und einer von einer Privatperson. Der
Wirtschaftszweig, der sich am stirksten beteiligte, war das Transportgewerbe mit mehr als der
Hilfte der Antworten. Auf Tankstellen und Mineraldlwirtschaft entfielen etwas mehr als 10 %
der Antworten. AuBBerdem beteiligten sich Wirtschaftszweige wie Fahrzeugbau, Sechéifen,
Handwerksbetriebe und Eisenbahnunternehmen.

12 Verordnung (EWG) Nr. 4058/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 {iber die Preisbildung im
Giiterkraftverkehr zwischen den Mitgliedstaaten (ABL L 390 vom 30.12.1989, S.1).

Artikel 11 der Richtlinie 1999/62/EG iiber die Erhebung von Gebiihren fiir die Benutzung bestimmter
Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge. ( ABL. L 187 vom 20.7.1999 ) in der Fassung der
Richtlinie 2006/38/EG ( ABL. L 157 vom 9.6.2006, S. 8 ).
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Uberblick iiber die Antworten und die Formihrer Berlicksichtigung

Das Transportgewerbe begriiite nachdriicklich die Initiative der Kommission. Die grof3e
Mehrheit der betreffenden Unternehmen ist fiir eine Anderung der gegenwiirtigen Situation.
Die meisten von ihnen sprachen sich fiir eine vollige Harmonisierung in allerndchster Zukunft
aus (2018 erscheint als zu weit entfernt) und zwar mdoglichst auf niedrigerem steuerlichen
Niveau. Sollte dies nicht realistisch sein, so konnten sie eine stirkere Anndherung als
Zwischenldsung in Richtung auf die Harmonisierung oder als zweitbeste Option akzeptieren.

Die Vertreter des Fahrzeugbaus rdumten ein, dass die gegenwirtige Lage in der Perspektive
des Binnenmarktes nicht zufriedenstellend ist. Sie sind jedoch nicht iiberzeugt, dass die
Probleme so erheblich sind, dass sie eine Anderung der Kraftstoffbesteuerungssysteme
rechtfertigen. Da sie unter der gegenwértigen Situation nicht zu leiden haben, wiirden sie die
Nichtdanderungsoption allen anderen vorziehen.

Auf europdischer Ebene nehmen die Vertreter der Mineraldlwirtschaft eine neutrale Position
zu den vorgeschlagenen Optionen ein. In Hochsteuerldndern gelegene Tankstellen sind jedoch
fiir eine stirkere Anndherung oder sogar eher eine totale Harmonisierung.

Die Kommission hat die eingegangenen Beitriige in ihre Uberlegungen einbezogen.

e |Inanspruchnahme von exter nen Fachkenntnissen

Neben der umfassenden Konsultierung der Beteiligten ging die Auswertung von
Positionspapieren und Artikeln in die Folgenabschitzung ein. Auflerdem benutzte die
Kommission die Ergebnisse dreier verschiedener Modelle bei der Beurteilung der Folgen der
verschiedenen Optionen (Tremove, IPTS transport technologies model (Poles) und
TRANSTOOLS).

FOLGENABSCHATZUNG

Bei der Untersuchung, wie die iibermdfigen Unterschiede bei der Besteuerung von
gewerblich  genutztem  Gasolkraftstoff  verringert werden konnen, gingen die
Kommissionsdienststellen zunédchst von drei Grundoptionen aus.

Der erste Ansatz (Option A) besteht darin, auf Gemeinschaftsebene nicht weiter zu
intervenieren (Nichtdnderungsoption). Dieser Ansatz kann das gegenwirtige Problem der
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Kraftverkehrsmarkt nicht 16sen, welche die Marktanteile
und die Beschiftigung beeinflussen (Zunahme in Niedrigsteuerlindern auf Kosten der
anderen Linder). Option A schrinkt die Umwegfahrten nicht ein, die von 2007 bis 2030 zu
einem Zusatzverbrauch von insgesamt 42,5 Mrd. 1 Kraftstoff und entsprechenden
Schadstoffemissionen ( 2,2 Mio. t CO2 ) fithren wiirden. Diese Option konnte daher von der
Kommission nicht weiterverfolgt werden.

Die zweite Option (Option B) sieht eine vollstindige Harmonisierung der Verbrauchsteuern
der Mitgliedstaaten auf gewerblich genutztes Gasol vor. Im Jahre 2018 ldge der einheitliche
Steuerbetrag bei 400 EUR/1000 1. Dariiber hinaus wire der Steuersatz fiir unverbleites Benzin
nicht niedriger als derjenige fiir Gasdl zu gewerblichen Zwecken. Diese Option ermoglicht die
stirkste Verringerung der Wettbewerbsverzerrungen, ohne die Verwaltungskosten allzu sehr
zu erhohen. Diese Option wiirde jedoch 22 Mitgliedstaaten verpflichten, ihre Verbrauchsteuer
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auf gewerblich genutztes Gasol auf 400 EUR/1000 1 zu erhdhen, wihrend fiinf
Mitgliedstaaten ihre Steuersidtze herabsetzen miissten. Der Steuersatz auf bleifreies Benzin
wiirde sich in neun Mitgliedstaaten ab 2014 erhohen, die Verbrauchsteuern auf nicht
gewerblich genutzte Verbrauchsteuern wiirden in zwei Mitgliedstaaten zunehmen. ( Fiir den
Fall, dass Deutschland und das Vereinigte Konigreich die Entscheidung treffen, die erhebliche
Verringerung des gewerblichen Steuersatzes durch eine Erhéhung des nicht gewerblichen
Steuersatzes auszugleichen ). Diese Option hat keine Auswirkung auf die Automobilindustrie.
Was die Umweltaspekte anbetrifft, so kdme es mit Option B zu einem geringen Anstieg des
Gasolverbrauchs, einem geringen Riickgang des Benzinverbrauchs und einer sehr geringen
Zunahme der Schadstoffemissionen (ohne Beriicksichtigung des Tanktourismus). Da es sich
hier jedoch um die Option handelt, die Umwegfahrten am stérksten einschréinkt, reduziert sie
auch am stédrksten die damit verbundenen Emissionen von CO2 ( 0,1 Mio. t ) und sonstigen
Schadstoffen sowie die Steuerumgehung. In sozialer Hinsicht konnte sich diese Option am
starksten auswirken (auch wenn der Effekt bescheiden ausfallen diirfte), mit weniger
Uberlastung der Verkehrswege und StraBenverkehrsunfillen, kiirzeren Arbeitszeiten fiir die
Fahrer und den groBten ( gleichwohl noch moderaten ) Beschiftigungsverlagerungen auf
regionaler bzw. nationaler Ebene. Allerdings wiirde Option B sich am stirksten auf die
Haushalte auswirken (-71,8 Mrd. EUR von 2007 bis 2030; die Zahl verringert sich auf -58,2,
wenn der geringere Tanktourismus mitberiicksichtigt wird). Auch wird die Option in
politischer Hinsicht fiir nicht realistisch gehalten. Aus diesen Griinden wurde die Option von
der Kommission nicht weiter verfolgt.

Die dritte Option (Option C) besteht darin, die Verbrauchsteuern auf gewerblich genutztem
Gasol stirker anzundhern. Auf Gemeinschaftsebene wiirde eine Bandbreite mit einem
Mindest- und einem Hochststeuerbetrag eingerichtet. Die Mitgliedstaaten hétten ihre
Verbrauchsteuersitze auf gewerblich genutztes Gasol innerhalb dieser Bandbreite festzulegen.
Diese wiirde nach und nach verengt, um 2010 100 EUR ausmachen. Damit sich die
Mitgliedstaaten, fiir die Ubergangszeiten gelten, auf diese Regelung einstellen kénnen, behilt
die Option C die gegenwértigen Mindeststeuerbetrage der Energiesteuerrichtlinie bis 2013 als
Untergrenze der Bandbreite bei. Danach wurden zwei Varianten dieser Option untersucht: (i)
vom 1. Mérz 2013 an wiirde die Bandbreite an einen Index gebunden (Option C1) oder (ii)
wiirde unverdndert bleiben, jedoch mit einem hoheren Mindestbetrag als zur Zeit in der
Energiesteuerrichtlinie vorgesehen (359 EUR pro 1 000 1), demselben Mindestsatz also wie
fiir bleifreies Benzin (Option C2). Nach der Option C1 und C2 wire der Steuersatz fiir
unverbleites Benzin nicht niedriger als der Steuersatz fiir Gasdl zu gewerblichen Zwecken.
Die Folgenabschatzung zeigt, dass alle Varianten der Option C Nachtelle haben. Es
wurde daher als angebracht angesehen, den Zeitpunkt der Indexbindung (Option C1) und des
Gleichziehens mit bleifreiem Benzin (C2) auf 2012 vorzuziehen und, in Anbetracht der
Ergebnisse der offentlichen Konsultierung und der okonometrischen Simulationen, eine
weitere Variante als fiinfte Option (C2+) hinzuzufiigen. Bei allen drei C-Optionsvarianten
miissten die Mitgliedstaaten mit Ubergangszeiten die neuen Mindestbetriige erst ab Auslaufen
der Ubergangszeit beachten.

Daher besteht Option C2+ darin, den Mindestsatz fur Gasol bereits ab 2012 auf 359
EUR/1000 | zu erhéhen und dann weiter auf 380 EUR im Jahre 2014, damit der reale
Wert dieses Steuerbetrags nicht zu stark abnimmt und die Wettbewerbsverzerrungen noch
starker reduziert werden. Option C2+ beinhaltet keine Bandbreite und insofern auch keine
Obergrenze. Wie bei den Optionen C1 und C2 wire der nationale Steuersatz fiir unverbleites
Benzin nicht niedriger als der derjenige fiir Gasdl zu gewerblichen Zwecken.

Aus Griinden der Kohédrenz mit anderen Mallnahmen der Gemeinschaft sehen die Optionen
Cl, C2 und C2+ aullerdem vor, dass Mitgliedstaaten, die auf gewerblich genutzte
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Gasolfahrzeuge StraBenbenutzungsgebiihren erheben oder ein solches System einfiihren
wollen, den von diesen Fahrzeugen verwendeten Gasolkraftstoff niedriger besteuern konnen
als am 1. Januar 2003, solange die steuerliche Gesamtbelastung weitgehend gleich bleibt und
der EU-Mindestbetrag fiir gewerblich genutztes Gasol eingehalten wird. Das Erfordernis nach
Artikel 7 Absatz 4, wonach der am 1. Januar 2003 fiir Gasol als Kraftstoff geltende nationale
Steuerbetrag mindestens doppelt so hoch sein muss, wie der am 1. Januar 2004 geltende
Mindeststeuerbetrag, wiirde nicht beibehalten.

Bewertung der C-Optionen:

Die Optionen C1 und C2 bedeuten eine Erhdhung der Verbrauchsteuer auf Gasol in 18
Mitgliedstaaten bis 2014, gegeniiber 21 bei Option C2+. Wihrend sich die Option C2 nicht
auf die Verbrauchsteuern auf bleifreies Benzin auswirkt, filhren C1 und C2+ zu einem
Anstieg der Verbrauchsteuer auf bleifreies Benzin in neun Mitgliedstaaten, und zwar bei C1
ab 2016 und bei C2+ ab 2014. Da es bei der Option C2+ keine Bandbreite und demzufolge
keine Obergrenze gibt, diirfte sie sich nicht auf die Verbrauchsteuer fiir nicht gewerblich
genutztes Gasol auswirken. Alle drei Optionen ermdglichen eine Verringerung der
Wettbewerbsverzerrungen. Da der Mindestbetrag fiir gewerblich genutztes Gasdl bei Cl
starker steigt als bei C2, ermoglicht C1 unter der Annahme dass alle anderen Faktoren gleich
bleiben einen stirkeren Abbau des Gefilles als C2. Bei C2+ hingt der Umfang der
Verringerung davon ab, wie die zur Zeit am hdchsten besteuernden Mitgliedstaaten reagieren.
Sofern sie ihren Steuersatz senken und StraBenbenutzungsgebiihren einzufiihren, so wire der
Abbau des Steuergefilles ebenfalls grofer als bei C2, ndmlich wegen des hoheren
Mindestbetrages. Verwaltungskosten fielen in derselben Grofenordnung an wie bei Option B
und scheinen der Wirtschaft keine Sorgen zu bereiten. Der Einfluss auf die
Automobilindustrie hinsichtlich des Lagerbestandes an Benzin- und Gasodlfahrzeugen, wird
bei allen Optionen ausgesprochen gering sein. Keine der Optionen diirfte sich signifikant auf
die Beforderungsnachfrage oder die Wahl der Verkehrstriger auswirken. Jede von ihnen
konnte geringe positive soziale Effekte haben, indem Verkehrswegetiiberlastung, Unfille und
Fahrzeiten abnehmen, allerdings weniger als bei Option B, die in jedem Falle Umwegfahrten
in groBtmoglichem Umfang reduzieren wiirde. In Bezug auf die Beschiftigung wiirde jede
dieser Optionen zu gewissen Verdnderungen auf regionaler oder nationaler Ebene fiihren,
doch diirften unter der Annahme, dass alle anderen Faktoren gleich bleiben auf européischer
Ebene keine Anderungen zu erwarten sein.

Die groBten Unterschiede zwischen den drei Optionen betreffen den Kraftstoffverbrauch, den
Umwelteffekt, die Beeinflussung des Tanktourismus und die Auswirkungen auf den Haushalt.
Wihrend die Optionen C1 und C2 zu einem geringen Anstieg des Gasdlverbrauchs und einer
Abnahme des Benzinverbrauchs fithren ( angesichts des hoheren Minimums im Vergleich zu
Gasol ), ist C2+ die einzige Option, bei der sowohl der Gasdl- als auch der Benzinverbrauch
verringert werden kann. Aus Umweltsicht tragt C2+ stirker zur Internalisierung der externen
Effekte bei als C2, da die Mindestbetrdge hoher liegen. Wird der Tanktourismus nicht
berticksichtigt, so ist C2+ die einzige Option, durch die sich die Luftschadstoffe verringern.
Tanktourismus und die damit verbundenen Schadstoffemissionen gehen in allen drei
Optionen zuriick (am stérksten bei Option C1 mit 0,6 Mio t Emissionen). In Option C2+
konnte der Tanktourismus noch unter das Niveau von C1 gesenkt werden, sofern Deutschland
und das Vereinigte Konigreich (gegenwirtig die Mitgliedstaaten mit den hdochsten
Steuerbetrigen fiir Gasol) beschlieBen, eine Senkung ihres gewerblichen Steuersatzes durch
die Einfiihrung von Straflenbenutzungsgebiihren auszugleichen. Was die Auswirkungen auf
den Haushalt insgesamt (also unter Beriicksichtigung der Abnahme des Tanktourismus)
angeht, so betragen sie — 38,3 Mrd. EUR bei C1, - 46,8 Mrd. EUR bei C2 und + 40,3 Mrd.
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EUR bei C2+. Aus all diesen Griunden hat sich die Kommission entschieden, Option C2+
vor zuschlagen.

RECHTLICHE ASPEKTE DESVORSCHLAGS
e Uberblick tiber die vorgeschlagene MaRnahme

Mit dem vorgeschlagenen Text wird die Energiesteuerrichtlinie dahingehend abgeéndert, dass
sich die gemeinschaftlichen Mindeststeuerbetrige fiir Gasolkraftstoff erh6hen. Ab 2012 wére
der Mindeststeuerbetrag der gleiche, wie er bereits fiir unverbleites Benzin gilt (359
EUR/1000 1), um so der Tatsache Rechnung zu tragen, dass beide Kraftstoffe &hnlich
schéddlich fiir die Umwelt sind. Der Mindestbetrag wiirde 2014 erneut steigen (auf 380
EUR/1000 1), damit sein realer Wert nicht zu stark sinkt und die Wettbewerbsverzerrungen
weiter abgebaut werden.

- Die Entkoppelung der Besteuerung zwischen gewerblichem und nicht gewerblichem
Gasol sollte den Mitgliedstaaten als Option zur Verfiigung gestellt werden und nicht
als Verpflichtung. Mit Blick auf Mitgliedstaaten, die zwischen gewerblich und nicht
gewerblich genutztem Gasol unterscheiden, wird vorgesehen, dass ein Mitgliedstaat
nicht gewerblich genutztes Gaso6l nicht geringer besteuern darf als gewerblich
genutzten Gasol. Das gleiche sollte fiir das Verhéltnis zwischen unverbleitem Benzin
und Gasol zu gewerblichen Zwecken gelten.

Der Mechanismus kann anhand eines Beispiels verdeutlicht werden: Fiir einen Mitgliedstaat,
der das im Jahre 2010 giiltige Mindestniveau bereits anwendet und Gasdl zu gewerblichen
Zwecken mit 340 Euro je 1000 1, Gasol zu nichtgewerblichen Zwecken mit 350 Euro je 1000 1
und unverbleites Benzin mit 370 Euro je 1000 1, hat der Vorschlag die folgende Auswirkung:

— Im Jahre 2012 erhdht sich der Steuersatz flir Gasol zu gewerblichen Zwecken auf 359 Euro
je 1000 1. Der Steuersatz fiir Gasol zu nichtgewerblichen Zwecken muss daher 359 Euro je
1000 1 oder mehr betragen. Anderenfalls wiirde Gasdl zu nichtgewerblichen Zwecken
giinstiger behandelt als Gasdl zu gewerblichen Zwecken, ohne dass sich diese
Besserstellung aus Umweltgesichtspunkten oder wegen einer Wettbewerbsstorung
rechtfertigen lieBe. Diese Steigerung hat keine Auswirkung auf die Besteuerung
unverbleiten Benzins, da das neue Mindestniveau fiir Gasdl zu gewerblichen Zwecken von
2012 an dem Minimum fiir unverbleites Benzin entspricht.

— Im Jahre 2014 erhoht sich das Mindestniveau fiir Gasdl zu gewerblichen Zwecken auf 380
Euro je 1000 1. Der Steuersatz fiir Gasol zu nichtgewerblichen Zwecken muss daher 380
Euro je 1000 | oder mehr betragen. Der Steuersatz fiir unverbleites Benzin muss ebenfalls
380 Euro je 1000 1 oder mehr'® betragen. Diese Verdnderungen sind wiederum Folge des
Anstiegs des Steuersatzes fiir Gas6l zu gewerblichen Zwecken. Gasol zu
nichtgewerblichen Zwecken und unverbleites Benzin wiirden ansonsten giinstiger
behandelt als Gasdl zu gewerblichen Zwecken, ohne dass sich diese Besserstellung aus
Umweltgesichtspunkten oder wegen einer Wettbewerbsstorung rechtfertigen lief3e.

— Kraftstoffart — 2010 — 2012 - 2014

Die Mitgliedstaaten behalten die Moglichkeit, Gasdl und unverbleites Benzin mit unterschiedlichen
Sétzen zu versteuern, vorausgesetzt das auch das Mindestniveau eingehalten wird.
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— Gasdl zu gewerblichen | — 340 - 359 — 380
Zwecken

— @Gasol zu nichtgewerblichen | — 350 - 2359 — 2380
Zwecken
— Unverbleites Benzin — 370 — 370 — >380

Indem alle Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, ihr Steuerniveau unter die jeweilige
Hohe vom 1. Januar 2003 zu senken, sofern die Mindestbetrige eingehalten werden und die
Gesamtsteuerbelastung infolge der Einfiihrung von StraBenbenutzungsgebiihren weitgehend
gleich bleibt ( vgl. oben Beschreibung der Option C2+), kdnnen bei der neuen Regelung mehr
Mitgliedstaaten zwischen gewerblich und nicht gewerblich genutztem Gasdlkraftstoff
unterscheiden, indem sie den Steuersatz fiir nicht gewerblich genutztes Gasol konstant halten
und den fiir gewerblich genutzten herabsetzen.

Die in den Richtlinien 2003/96/EG, 2004/74/EG und 2004/75/EG sowie dem Vertrag liber
den Beitritt von Bulgarien und Ruménien zur Europdischen Union gewéhrten
Ubergangszeiten bleiben aufrechterhalten und werden ergéinzt. In dieser Hinsicht sollten
Steigerungen in Mitgliedstaaten denen Ubergangszeiten eingeriumt wurden, alle zwei Jahre
erfolgen, so dass die Anhebung auf 359 Euro zwei Jahre nach Ende der Ubergangsfrist
innerhalb der 330 Euro zu erreichen sind, zu erfolgen hat und die Anhebung auf 380 Euro
zwei Jahre nach Ende der vorhergehenden Zweijahresftist.

Die Anwendung eines spezifischen Steuersatzes fiir gewerblich genutzten Gasdlkraftstoff
geschihe auf der Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten mit Hilfe eines
Erstattungsmechanismus, dessen praktische Ausgestaltung auf Gemeinschaftsebene festgelegt
wiirde. Ein Erstattungssystem ist notwendig, damit Wirtschaftsbeteiligte mit Sitz in einem
anderen Mitgliedstaat nicht diskriminiert werden.

e Rechtsgrundlage

Artikel 93 EG-Vertrag

11
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e Subsidiaritatsprinzip

Im Regelungsbereich des vorgeschlagenen Textes besitzt die Gemeinschaft keine
ausschlieBliche Zustindigkeit. Es gilt daher das Subsidiaritétsprinzip.

Nach Artikel 93 des EG-Vertrages erldsst der Rat Bestimmungen zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften im Bereich der Verbrauchsteuern, soweit eine solche Harmonisierung
erforderlich ist, um die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes sicherzustellen.

Wie in der Folgenabschétzung ausgefiihrt, wiirde das Problem des verfdalschten Wettbewerbs
durch eine stirkere Anndherung der Steuersitze auf EU-Ebene wirksam angegangen, so dass
Wettbewerbsverzerrungen reduziert wiirden. Auch wiirde es weniger umweltschiddliche
Umwegfahrten geben. Die vorgeschlagene Anhebung des Mindestsatzes wiirde eine Losung
fiir diese Probleme bieten. Sollten die Mitgliedstaaten ihre jeweilige Steuerstrategie nicht
dndern, so hitten sie bis 2014 mit Ausnahme von zwei Lindern alle eine Verbrauchsteuer
auf Gasdl zwischen 380 und 420 EUR/1000 1, gegenwirtig besteht zwischen allen Landern,
die den Mindestbetrag einhalten - mit Ausnahme von Deutschland und dem Vereinigten
Konigreich - eine Bandbreite von 302 bis 420 EUR auf.

Eine solche MaBnahme kann naturgemid nur von der EU durchgefiihrt werden. Wie die
Olschocks der Vergangenheit und Gegenwart zeigen, wird das Gefille zwischen den in den
verschiedenen Mitgliedstaaten erhobenen Abgaben auf Gasdlkraftstoff zu einem noch
empfindlicheren Problem, wenn es zu erratischen Rohdlpreisschwankungen kommit.
Einseitige MafBnahmen einzelner Mitgliedstaaten konnten zZu einem
Mindestbesteuerungswettlauf fithren, wodurch lediglich in allen Mitgliedstaaten noch mehr
Schwierigkeiten entstehen wiirden. Kommission und Ministerrat haben wiederholt
klargestellt, dass nur ein gemeinsames Vorgehen ein steuerliches Durcheinander und
Wettbewerbsverzerrungen vermeiden kann.

Dariiber hinaus bedarf es auch einer Entscheidung auf Gemeinschaftsebene, um die
Bestimmungen der Energiesteuerrichtlinie durch eine Abdnderung von Artikel 7 Absatz 4
flexibler zu gestalten, so dass eine Differenzierung zwischen der Besteuerung von gewerblich
und nicht gewerblich genutztem Gasolkraftstoff und damit eine Verringerung der
Unterschiede beim Besteuerungsniveau mdglich ist und mehr Mitgliedstaaten die Féhigkeit
bekommen, niedrigere Verbrauchsteuereinnahmen durch Stralenbenutzungsgebiihren zu
kompensieren.

e Grundsatz der Verhaltnismagigkeit
Der vorgeschlagene Text wird dem VerhéltnisméaBigkeitsprinzip gerecht.

Die Abédnderung der Energiesteuerrichtlinie wird am besten durch einen neuen
Richtlinienvorschlag durchgefiihrt. Eine Richtlinie bietet den Mitgliedstaaten die erforderliche
Flexibilitdt zur Berticksichtigung ihrer eigenen Bediirfnisse und der ihrer Unternehmen.

1 D.h. nur die Mitgliedstaaten, die wegen des neuen Mindestbetrags ihre Steuersitze heraufzusetzen

haben, werden dies tun und nicht weit iiber den Mindestbetrag hinausgehen.

12
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Wie die Erfahrungen aus mehreren Mitgliedstaaten zeigen, ist die Anwendung eines
spezifischen Steuersatzes auf gewerblich genutztes Gasdl sowohl fiir die Unternehmen als
auch fiir die offentliche Verwaltung einfach zu handhaben, indem eine Erstattungsregelung
eingefiihrt wird. Letzteres wird in dem Text vorgeschlagen.

e Wahl des Rechtsakts

Vorgeschlagener Rechtsakt: Richtlinie

Andere Mittel wéren nicht angemessen, da der Bereich bereits durch eine Richtlinie geregelt
wird. Durch Co-Regulation oder Autoregulation wire das Problem eindeutig nicht zu losen.
In vorliegendem Fall stellt eine Richtlinie einen angemessenen Umsetzungsmechanismus fiir
alle Beteiligten dar.

e Haushaltseffekt

Der vorgeschlagene Text wirkt sich nicht auf den Gemeinschaftshaushalt aus.

13
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2007/aaa (CNS)
Vorschlag fiir eine
RICHTLINIE DESRATES

zur Anderung der Richtlinie 2003/96/EG hinsichtlich der Anpassung der
Sonderregelungen fur die Besteuerung gewer blich genutzten Gastlsund der
Koordinierung der Besteuerung von unver bleitem Benzin und Gasol

(Text von Bedeutung fur den EWR)

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION -

gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europdischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 93,

auf Vorschlag der Kommission'®,

nach Stellungnahme des Europischen Parlaments'’

nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses'®
in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1) Im WeiBBbuch der Kommission vom 12. September 2001 ,Die européaische
Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen fiir die Zukunft* " wird festgestellt, dass
sich durch eine Harmonisierung der nationalen Steuersétze fiir gewerblich genutzten
Gasolkraftstoff die wirtschaftliche Tragfahigkeit des Stralengiiterverkehrs verbessern
wiirde.

(2)  In der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europdische Parlament "Fiir ein
mobiles Europa — Nachhaltige Mobilitdt fiir unseren Kontinent — Halbzeitbilanz zum
VerkehrsweiBbuch der Europdischen Kommission von 2001"* stellt die Kommission
fest, dass Verkehrspolitik den Zweck verfolgt, Emissionen von CO2 zu verringern und
sie unterstreicht, dass internationale Umweltverpflichtungen, einschlielich derjenigen
nach dem Kyoto-Protokoll, in die Verkehrspolitik einzubeziehen sind. Ahnliche
Uberlegungen finden im Falle verkehrsbezogener Steuerpolitik Beriicksichtigung.

e ABL C[...]vom[...],S. [...].
17 ABL C[...]vom[...],S. [...].
18 ABL C[...]vom[...],S. [...].
19 KOM (2001) 370 endgiiltig.
20 KOM (2006) 314 endgiiltig.

14



DE

3)

“4)

)

(6)

(7

®)

Die Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen
und elektrischem Strom®' regelt die Besteuerung von Kraftstoffen. Sie gestattet es,
gewerblich und anders genutzten Kraftstoff unter bestimmten Bedingungen steuerlich
unterschiedlich zu behandeln (,,Entkopplung®).

Wéhrend zum einen ein erheblicher Anteil der Betriebskosten von
Giiterverkehrsunternehmen auf Kraftstoff entféllt, bestehen gro3e Unterschiede bei der
Besteuerung von Gasoélkraftstoff in den einzelnen Mitgliedstaaten. Diese Unterschiede
fiihren zu Tanktourismus und Wettbewerbsverzerrungen. Durch eine stirkere EU-
weite Anndherung des Besteuerungsniveaus von gewerblich genutztem Gasolkraftstoff
wiirde das Problem von Wettbewerbsverfialschungen wirksam angegangen, was im
Ergebnis zu einem besseren Funktionieren des Binnenmarkts und einer Verringerung
der negativen Auswirkungen auf die Umwelt fithren wiirde.

Wie die Folgenabschitzung zeigt, wird eine stirkere Anndherung des
Besteuerungsniveaus von gewerblich genutztem Gasdlkraftstoff am besten durch eine
Anhebung der Mindeststeuerbetrdge fiir gewerblich genutzten Gasolkraftstoff bewirkt,
da durch sie gleichermaflen die Verringerung von Wettbewerbsverzerrungen und
daraus resultierendem Tanktourismus wie auch des Gesamtverbrauchs erreicht
werden. Von 2012 an sollte der Mindestsatz dem Mindestbesteuerungsniveau fiir
unverbleites Benzin entsprechen, was die Tatsache widerspiegelt, dass beide
Kraftstoffarten in &hnlicher Weise umweltschidlich sind. Von 2014 an sollte der
Mindeststeuerbetrag bei 380 EUR/1000 1 liegen, was dazu beitrdgt, den realen Wert
des Mindestbetrages konstant zu halten und so weitere Wettbewerbsverzerrungen und
Umweltschidden zu verringern.

Aus Sicht der Umwelt erscheint es gegenwirtig angebracht, flir unverbleites Benzin
und fiir Gasol den gleichen Steuermindestbetrag festzusetzen. Es gibt keine giiltigen
Griinde, das nationale Steuerniveau flir Gasol zu nicht gewerblichen Zwecken sowie
fiir unverbleites Benzin einerseits, niedriger festzusetzen, als fiir Gasol zu
gewerblichen Zwecken andererseits. Fiir Mitgliedstaaten, die zwischen Gasél zu
gewerblichen und zu nicht gewerblichen Zwecken unterscheiden, sollte daher die
Klarstellung erfolgen, dass das nationale Steuerniveau fiir als Kraftstoff zu nicht
gewerblichen Zwecken genutztes Gasol nicht niedriger sein darf, als dasjenige fiir
Gasol zu gewerblichen Zwecken. Das gleiche sollte fiir das Verhiltnis zwischen
unverbleitem Benzin und Gasol zu gewerblichen Zwecken gelten.

Bestimmten Mitgliedstaaten sind Ubergangszeiten fiir eine reibungslose Anpassung an
die in der Richtlinie 2003/96/EG festgelegten Steuerbetrdge gewihrt worden. Aus den
gleichen Griinden sollten Ubergangszeiten im Hinblick auf die Anpassung an diese
Richtlinie erfolgen.

Soweit diese Richtlinie Einfluss auf die Hohe der Besteuerung in den Mitgliedstaaten
und in Folge hiervon auf bestehende Mallnahmen staatlicher Beihilfen hat, sind die
Mitgliedstaaten nicht davon befreit, ihre Beihilfemanahmen anzupassen und die
Anderungen der Kommission gemiB den beihilferechtlichen Vorschriften anzuzeigen.

21

ABI. L283 vom 31.10.2003, S. 51, zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2004/75/EG (ABI. L 157 vom
30.04.2004, S. 100).
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)

(10)

(1

(12)

Eine Differenzierung zwischen den Steuersétzen fiir Gasol zu gewerblichen und zu
nicht gewerblichen Zwecken sollte im Wege einer Erstattungsregelung durchgefiihrt
werden, die nicht diskriminierend wirkt. Auf Gemeinschaftsebene sollte eine Reihe
von gemeinsamen Regelungen  geschaffen  werden, insbesondere  fiir
grenziiberschreitende Erstattungsverfahren.

Fiir Mitgliedstaaten, die ein System von Stralenbenutzungsgebiihren anwenden oder
einfiihren wollen, sollten die Moglichkeiten erweitert werden, einen reduzierten
Steuersatz fiir Gas6l zu gewerblichen Zwecken festzusetzen, sofern die
Gesamtsteuerlast weitgehend gleich bleibt. Im Lichte der jetzt vorliegenden
Erfahrungen ist es angebracht, auf das Erfordernis zu verzichten, wonach der am 1.
Januar 2003 fiir Gasol als Kraftstoff geltende nationale Steuerbetrag mindestens
doppelt so hoch sein muss, wie der am 1. Januar 2004 geltende Mindeststeuerbetrag.

Die Ziele der vorgeschlagenen MafBnahme, insbesondere die stirkere Anndherung der
Verbrauchsteuersitze auf gewerblich genutzten Gasolkraftstoff zwecks Verringerung
der gravierenden, den Markt des Transportgewerbes beeintrichtigenden
Wettbewerbsverzerrungen als auch die bessere Verwirklichung der gemeinsamen
Ziele der Verkehrspolitik und die Sicherstellung eines verbesserten Schutzes der
Umwelt konnen von den einzelnen Mitgliedstaaten nicht in zufriedenstellender Weise
erreicht werden. Wegen ihrer europdischen Dimension sind diese Ziele besser auf
Gemeinschaftsebene zu verwirklichen, so dass die Gemeinschaft im Einklang mit dem
Subsidiarititsgrundsatz des Artikels 5 des EG-Vertrages Mallnahmen ergreifen kann.
Gemail dem dort verankerten Prinzip der VerhdltnisméaBigkeit geht die Richtlinie nicht
iiber das hinaus, was zur Erreichung der Ziele erforderlich ist.

Dabher sollte die Richtlinie 2003/96/EG gedndert werden.

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 2003/96/EG wird wie folgt gedndert:

(D.
(a)

Artikel 7 wird wie folgt gedndert:
Die Absitze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

“l.  Ab dem 1. Januar 2004, dem 1. Januar 2010, dem 1. Januar 2012 und dem
1. Januar 2014 gelten fiir Kraftstoffe die in Anhangl Tabelle A festgelegten
Mindestbetrige.

2. Die Mitgliedstaaten diirfen zwischen gewerblich und nicht gewerblich genutztem
Gasol, das als Kraftstoff verwendet wird, differenzieren, vorausgesetzt, die
gemeinschaftlichen Mindeststeuerbetrdge werden eingehalten und der Steuersatz fiir
gewerblich genutztes Gasol, das als Kraftstoff verwendet wird, sinkt nicht unter den
am 1. Januar 2003 geltenden nationalen Steuerbetrag.

Die einzelnen Mitgliedstaaten besteuern nicht gewerblich genutztes Gasol und
unverbleites Benzin nicht niedriger als gewerblich genutztes Gasol."
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(b)

(©)

Q).

(a)

(b)

(c)

Absatz 4 wird durch folgenden Text ersetzt:

"4 Die Mitgliedstaaten, die fiir Kraftfahrzeuge, welche gewerblich genutztes
Gas6l im Sinne des Absatzes 3 verwenden, ein System von
Stralenbenutzungsgebiihren anwenden oder einfiihren, konnen auf das von diesen
Fahrzeugen verwendete Gasol einen erméfigten Steuersatz anwenden, der unter dem
am 1.Januar 2003 geltenden nationalen Steuerbetrag liegt, solange die
Gesamtsteuerlast weitgehend gleich bleibt und die gemeinschaftlichen
Mindeststeuerbetrage fiir Gasol eingehalten werden"

Der folgende Absatz 5 wird eingefiigt:

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die unterschiedliche Besteuerung von
gewerblich und nicht gewerblich als Kraftstoff genutztem Gasol mit Hilfe einer
Erstattungsregelung durchgefiihrt wird, durch die Diskriminierungen unterbleiben.
Die Erstattungsregelung muss so ausgestaltet sein, dass Wirtschaftsbeteiligte aller
Mitgliedstaaten Zugang unter Bedingungen haben, die in administrativer Hinsicht
gleich, transparent und einfach sind.

Die Kommission legt fiir die in Unterabsatz 1 genannte Erstattungsregelung geméif
dem Verfahren nach Artikel 27 Absatz 2 gemeinsame Grundsétze fest."

Artikel 18 wird wie folgt gefasst:

In Absatz 3 erhélt der erste Satz die folgende Fassung:

“Das Konigreich Spanien darf von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2007
Gebrauch machen, um seinen nationalen Steuerbetrag fiir als Kraftstoff verwendetes
Gasol dem neuen Mindestbetrag von 302 EUR anzugleichen, von einer
Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2012, um den Betrag von 330 EUR zu erreichen,
von einer Ubergangszelt bis zum 1. Januar 2014, um den Betrag von 359 EUR zu
erreichen und von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2016, um den Betrag von
380 EUR zu erreichen.”

In Absatz 4 erhélt der erste Satz die folgende Fassung:

“Die Republik Osterreich darf von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2007
Gebrauch machen, um ihren nationalen Steuerbetrag fiir als Kraftstoff verwendetes
Gasdl dem neuen Mindestbetrag von 302 EUR anzugleichen, von einer
Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2012, um den Betrag von 330 EUR zu erreichen,
von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2014, um den Betrag von 359 EUR zu
erreichen und von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2016, um den Betrag von
380 EUR zu erreichen.”

In Absatz 5 erhélt der erste Satz die folgende Fassung:

“Das Kénigreich Belgien darf von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2007
Gebrauch machen, um seinen nationalen Steuerbetrag fiir als Kraftstoff verwendetes
Gasdl dem neuen Mindestbetrag von 302 EUR anzugleichen, von einer
Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2012, um den Betrag von 330 EUR zu erreichen,
von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2014, um den Betrag von 359 EUR zu
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erreichen und von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2016, um den Betrag von
380 EUR zu erreichen.”
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(d)

(e)

®

).

(a)

(b)

In Absatz 6 erhélt der erste Satz die folgende Fassung:

“Das GroBherzogtum Luxemburg darf von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar
2009 Gebrauch machen, um seinen nationalen Steuerbetrag fiir als Kraftstoff
verwendetes Gasol dem neuen Mindestbetrag von 302 EUR anzugleichen, von einer
Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2012, um den Betrag von 330 EUR zu erreichen,
von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2014, um den Betrag von 359 EUR zu
erreichen und von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2016, um den Betrag von
380 EUR zu erreichen.”

In Absatz 7, zweiter Unterabsatz, erhilt der erste Satz die folgende Fassung:

“Die Portugiesische Republik darf von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2009
Gebrauch machen, um ihren nationalen Steuerbetrag fiir als Kraftstoff verwendetes
Gasol dem neuen Mindeststeuerbetrag von 302 EUR anzugleichen, von einer
Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2012, um den Betrag von 330 EUR zu erreichen,
von einer Ubergangszelt bis zum 1. Januar 2014, um den Betrag von 359 EUR zu
erreichen und von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2016, um den Betrag von
380 EUR zu erreichen.”

In Absatz 8, dritter Unterabsatz, erhélt der erste Satz die folgende Fassung:

“Die Griechische Republik darf von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2010
Gebrauch machen, um ihren nationalen Steuerbetrag fiir als Kraftstoff verwendetes
Gasol dem neuen Mindestbetrag von 302 EUR anzugleichen, von einer
Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2012, um den Betrag von 330 EUR zu erreichen,
von einer Ubergangszelt bis zum 1. Januar 2014, um den Betrag von 359 EUR zu
erreichen und von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2016, um den Betrag von
380 EUR zu erreichen.”

Artikel 18a wird wie folgt gedndert:

In Absatz 5 erhilt der erste Satz die folgende Fassung:

“Die Republik Lettland darf von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2011
Gebrauch machen, um ihren nationalen Steuerbetrag fiir als Kraftstoff verwendetes
Gasol und Kerosin der neuen Mindeststeuer von 302 EUR je 1000 Liter
anzugleichen, von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2013, um den Betrag von
330 EUR zu erreichen sowie fiir als Kraftstoff verwendetes Gasdl von einer
Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2015, um den Betrag von 359 EUR zu erreichen
und bis zum 1. Januar 2017, um den Betrag von 380 EUR zu erreichen.”

In Absatz 6 erhélt der erste Satz die folgende Fassung:

“Die Republik Litauen darf von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2011
Gebrauch machen, um ihren nationalen Steuerbetrag fiir als Kraftstoff verwendetes
Gasol und Kerosin an den neuen Mindestbetrag von 302 EUR je 1000 Liter
anzugleichen, von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2013, um den Betrag von
330 EUR zu erreichen sowie fiir als Kraftstoff verwendetes Gasdl von einer
Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2015, um den Betrag von 359 EUR zu erreichen
und bis zum 1. Januar 2017, um den Betrag von 380 EUR zu erreichen.”
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(©)

4).

(5).

In Absatz 9, zweiter Unterabsatz, erhilt der erste Satz die folgende Fassung:

“Die Republik Polen darf von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2010 Gebrauch
machen, um ihren nationalen Steuerbetrag fiir als Kraftstoff verwendetes Gasdl an
den neuen Mindestbetrag von 302 EUR je 1000 Liter anzugleichen, von einer
Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2012 , um den Betrag von 330 EUR zu erreichen,
von einer Ubergangszeit bis zum 1. Januar 2014, um den Betrag von 359 EUR zu
erreichen und bis zum 1. Januar 2016 , um den Betrag von 380 EUR zu erreichen.”

Der folgende Artikel 18c wird angefiigt:

“Unbeschadet der Ausnahmeregelungen zu Artikel 7 aufgrund des Vertrages iiber
den Beitritt der Republik Bulgarien und der Republik Ruménien zur Européischen
Union diirfen.. Diese Mitgliedstaaten diirfen von einer weiteren Ubergangszeit fiir als
Kraftstoff verwendetes Gasol bis zum 1. Januar 2015 Gebrauch machen, um den
Betrag von 359 EUR zu erreichen und bis zum 1. Januar 2017 um den Betrag von
380 EUR zu erreichen.”

In Anhang I Tabelle A werden die Zeilen fiir unverbleites Benzin und Gasol durch

folgende Zeilen ersetzt:

1. Januar 2004 1. Januar 2010 1. Januar 2012 1. Januar 2014

Unverbleites

Benzin

(in EUR je 359 359 359 380
1 000 1)

KN-Codes 2710 11
31,2710 11 41,
2710 11 45 und

2710 11 49

KN-Codes 2710 19
41 bis 2710 19 49

Gasol
(in EUR

1000 1)

je 302 330 359 380

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie spitestens mit Wirkung vom 31. Dezember
2007 nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverziiglich den Wortlaut dieser
Vorschriften mit und fligen eine Tabelle der Entsprechungen zwischen diesen
Vorschriften und der vorliegenden Richtlinie bei.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Verdffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.
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2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatli-
chen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Euro-
paischen Union in Kraft.

Artikel 4
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Briissel am

Im Namen des Rates
Der Prasident

21

DE



	HINTERGRUND
	KONSULTIERUNG DER BETEILIGTEN UND FOLGENABSCHÄTZUNG
	FOLGENABSCHÄTZUNG
	RECHTLICHE ASPEKTE DES VORSCHLAGS

